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Stempel der Apotheke 

 
 
 
In Kenntnis insbesondere der Bestimmungen der §§ 3 und 17 der Verordnung über den 
Betrieb von Apotheken (Apothekenbetriebsordnung – ApBetrO) übertrage ich die Befugnis 
zum Abzeichnen von Verschreibungen auf die u.a. in der von mir geleiteten Apotheke 
angestellte(n) pharmazeutisch-technischen Assistentin(nen):  
 
 

Datum:  

Pharmazeutisch- 
technische Assistentin:  

Unterschriften:  

Name:  Vorname:  PTA:  
Leiter(in) der 

Apotheke:  
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Verordnung über den Betrieb von Apotheken 
(Apothekenbetriebsordnung - ApBetrO) 

 
"Apothekenbetriebsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 1995 
(BGBl. I S. 1195), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 2. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2338)"  
 
 
 

§ 3  
Apothekenpersonal  

 
(1) Das Apothekenpersonal besteht aus pharmazeutischem und nichtpharmazeutischem 

Personal. Es darf nur entsprechend seiner Ausbildung und seinen Kenntnissen 
eingesetzt werden.  

 
(2) ...  
 
(3) Das pharmazeutische Personal umfasst  
 

1. Apotheker,  
2. Personen, die sich in der Ausbildung zum Apothekerberuf befinden,  
3. pharmazeutisch-technische Assistenten,  
4. Personen, die sich in der Ausbildung zum Beruf des pharmazeutisch-technischen 

Assistenten befinden,  
5. Apothekerassistenten,  
6. Pharmazieingenieure,  
7. Personen, die sich in der Ausbildung zum Beruf des Pharmazieingenieurs 

befinden,  
8. Apothekenassistenten,  
9. pharmazeutische Assistenten.  

 
Zum nichtpharmazeutischen Personal gehören insbesondere die Apothekenhelfer, 
Apothekenfacharbeiter und pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte; im Rahmen 
der pharmazeutischen Tätigkeiten unterstützen sie das pharmazeutische Personal bei 
der Herstellung und Prüfung der Arzneimittel sowie durch Bedienung, Pflege und 
Instandhaltung der Arbeitsgeräte und beim Abfüllen, Abpacken und bei der 
Vorbereitung der Arzneimittel zur Abgabe. 

 
(4) Pharmazeutische Tätigkeiten im Sinne dieser Verordnung sind die Entwicklung, 

Herstellung, Prüfung und Abgabe von Arzneimitteln, die Information und Beratung über 
Arzneimittel sowie die Überprüfung der Arzneimittelvorräte in Krankenhäusern.  

 
(5) Es ist verboten, pharmazeutische Tätigkeiten von anderen Personen als 

pharmazeutischem Personal auszuführen oder ausführen zu lassen, soweit in dieser 
Verordnung nichts anderes bestimmt ist. Die jeweilige Person muss insoweit der 
deutschen Sprache mächtig sein und über Kenntnis des in Deutschland geltenden 
Rechts verfügen, wie es für die Ausübung ihrer jeweiligen Tätigkeit notwendig ist. 
Pharmazeutische Tätigkeiten, die von den in Absatz 3 Nr. 2 bis 4, 7 und 9 genannten 
Personen ausgeführt werden, sind vom Apothekenleiter zu beaufsichtigen oder von 
diesem durch einen Apotheker beaufsichtigen zu lassen. Die in Absatz 3 Nr. 9 
genannten Personen dürfen keine Arzneimittel abgeben. 

...  
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§ 17  
Inverkehrbringen von Arzneimitteln  
und der apothekenüblichen Waren 

 
...  

 
(6) Bei der Abgabe der Arzneimittel sind auf der Verschreibung anzugeben oder im Falle 

der Verschreibung in elektronischer Form der elektronischen Verschreibung 
hinzufügen 

 
1. der Name oder die Firma des Inhabers der Apotheke und deren Anschrift, 
2. das Namenszeichen des Apothekers, des Apothekerassistenten, des 

Pharmazieingenieurs oder des Apothekenassistenten, der das Arzneimittel 
abgegeben, oder des Apothekers, der die Abgabe beaufsichtigt hat; im Falle der 
Verschreibung in elektronischer Form ist das Namenszeichen durch eine 
elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz zu ersetzen, wobei der 
Apothekenleiter die Rückverfolgbarkeit zum jeweiligen Unterzeichner und deren 
Dokumentation sicherzustellen hat, 

3. das Datum der Abgabe, 
4. der Preis des Arzneimittels, 
5. das in § 300 Abs. 3 Nr. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch genannte 

bundeseinheitliche Kennzeichen für das abgegebene Fertigarzneimittel, soweit es 
zur Anwendung bei Menschen bestimmt ist.  

 
Abweichend von Nummer 2 kann der Apothekenleiter nach Maßgabe des § 3 Abs. 5 
die Befugnis zum Abzeichnen von Verschreibungen auf pharmazeutisch-technische 
Assistenten übertragen. Der pharmazeutisch-technische Assistent hat in den Fällen 
des Absatzes 5 Satz 2 und bei Verschreibungen, die nicht in der Apotheke verbleiben, 
die Verschreibung vor, in allen übrigen Fällen unverzüglich nach der Abgabe der 
Arzneimittel einem Apotheker vorzulegen.  


